
Öffentliche Bekanntmachung 
 

zur 8. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Mudersbach 
 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 21.05.2025, 18:00 Uhr 

Raum, Ort: Bürgerhaus Birken, Alte Schulstraße 5, 57555 Mudersbach 

 

Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

 TOP  1: Begrüßung und Feststellungen/Anträge zur Tagesordnung  

   

 TOP  2: Informationen der Verwaltung  

   

 TOP  3: Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung (GemO) 
i. V. m. § 21 Geschäftsordnung (GeschO) 

 

   

 TOP  4: Ausbau der B 62 / OD Niederschelderhütte; Auftragsvergabe 
Straßenbeleuchtung 

 

   

 TOP  5: Ausbau der B 62 / OD Niederschelderhütte; Abschluß einer 
Baudurchführungsvereinbarung 

 

   

 TOP  6: Fertigerschließung der Straßen "Baugebiet Stroth" - 
Planungsleistungen 
Hier: Beauftragung Nachtragsangebot 

 

   

 TOP  7: Übertragung von HH-Mitteln gemäß §17 GemHVO  

   

 TOP  8: Pumptrack - Sachstand und weitere Vorgehensweise  

   

 TOP  9: Maßnahmen Regionales Zukunftsprogramm  

   

 TOP  10: Vertrag über die Wartung der Straßenbeleuchtung; 
Vergabeverfahren 

 

   

 TOP  11: 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der 
Ortsgemeinde Mudersbach 2025 

 

   

 TOP  12: Platzgestaltung Neue Mitte Niederschelderhütte - hier: 
Vorratsbeschluss Vergabe der Arbeiten zur Platzgestaltung 

 

   

 TOP  13: Nutzung einer Gesundheitshotline für die Beschäftigten der 
Ortsgemeinde Mudersbach 

 

   

 TOP  14: Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU im OG 
Mudersbach vom 29.03.2025; 
hier: Benennung des Dorfplatzes in der "Neuen Mitte" 
Niederschelderhütte nach dem verstorbenen Bürgermeister Maik 
Köhler 

 

   

 TOP  15: Bauantragsangelegenheiten  

   

 TOP  16: Verschiedenes  
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Nichtöffentliche Sitzung 

 TOP  1: Feststellungen/Anträge zur Tagesordnung  

   

 TOP  2: Informationen der Verwaltung  

   

 TOP  3: Grundstücksangelegenheiten  

   

 TOP  4: Verschiedenes  

   

 
 
Mudersbach, 14. Mai 2025 
gez. Christian Peter 
Ortsbürgermeister 
 
 
Hinweis zum Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“: 
Die Einwohner und die ihnen nach Maßgabe des § 14 Abs. 3 und 4 GemO gleichgestellten 
Personen und Personenvereinigungen sind berechtigt, in einer anberaumten Fragestunde 
Fragen aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung zu stellen und Vorschläge oder 
Anregungen zu unterbreiten. Fragen sollen dem Bürgermeister möglichst drei Tage vor der 
Sitzung schriftlich zugeleitet werden. 


